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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1991

Norm

StPO §296

Rechtssatz

Kann dem Angeklagten die Ladung nicht zugestellt werden, so ist der Gerichtstag auf die Verhandlung und

Entscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde einzuschränken (so schon 9 Os 3/87).

Entscheidungstexte

14 Os 9/91
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